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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)609
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 21. April 2020 
19. Wahlperiode 

Ergänzende Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel 
und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung  
BT-Drucksache 19/17740 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Berufliche Weiterbildung stärken – Weiterbildungsgeld einführen 
BT-Drucksache 19/17753 

c) Antrag der Abgeordneten Susanne Ferschl, Klaus Ernst, Fabio De Masi, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Arbeit in der Transformation zukunftsfest machen 
BT-Drucksache 19/16456 

d) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Arbeitslosenversicherung stärken – Arbeitslosengeld verbessern 
BT-Drucksache 19/15046 

e) Antrag der Abgeordneten Susanne Ferschl, Sabine Zimmermann (Zwickau), Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Arbeitslosenversicherung stärken – Arbeitslosengeld Plus einführen 
BT-Drucksache 19/15047 

f) Antrag der Abgeordneten Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Beate Müller-Gemmeke, 
Anja Hajduk, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitslosenversicherung zur Arbeitsversicherung weiterentwickeln 
BT-Drucksache 19/17522 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA* 

Antworten auf zusätzliche Fragen der Fraktionen – siehe Anlage 

*E-Mail vom 20. April 2020 



Fragen der Bundestagsfraktionen 

Fragen an die Sachverständigen zur öffentlichen Anhörung zum Gesetz-
entwurf zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel 
und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung am 20. April 2020  

20. April 2020 

An die BDA wurden verschiedene Fragen der 
einzelnen Fraktionen gestellt. Um Dopplun-
gen zu vermeiden, haben wir die Fragen 
geclustert und beschränken uns auf die wich-
tigsten Themen. Darüber hinaus verweisen 
wir auch auf unsere bereits eingereichte Stel-
lungnahme vom 19. März 2020. 

Förderung der Weiterbildung 

Zur Frage nach Ausweitung der Förderung 
der Weiterbildung und zur Höhe der För-
derquoten:  

Weiterbildung ist Kernaufgabe von Betrieben 
und Beschäftigten. Unternehmen investieren 
jährliche über 33 Mrd. € in die Qualifizierung 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist 
mehr als der Jahresetat der Arbeitslosenver-
sicherung. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
kann die Weiterbildungsaktivitäten der Unter-
nehmen gezielt flankieren, wenn es um Be-
schäftigte geht, die ein besonderes Risiko der 
Arbeitslosigkeit tragen. Das ist nicht erst seit 
dem Qualifizierungschancengesetz möglich, 
sondern konnte bereits über die vorangegan-
gene WeGebAU- Initiative umgesetzt werden. 

Um für Unternehmen Investitionen in Qualifi-
kation noch attraktiver zu machen, sollten zu-
sätzliche Instrumente zur Förderung von In-
vestitionen überprüft werden, wie es auch der 
Beschluss des Koalitionsausschusses von 
Ende Januar 2020 vorsah. Dabei sollten ne-
ben einer verstärkten steuerlichen Absetzbar-
keit von Weiterbildungskosten auch Investiti-
onen in menschliche Kompetenzen genauso 

wie Investitionen in Technologien und Ma-
schinen – z. B. durch KfW-Kredite und Bürg-
schaften – gefördert werden. 

Soweit es um die zielgerichtete Förderung der 
BA geht, beauftragt die BA Bildungsträger mit 
der Durchführung geeigneter Qualifizierungs-
maßnahmen. Damit die Maßnahmen auch 
Wirkung entfalten, müssen die Rahmenbedin-
gungen es den Bildungsträgern erlauben, ein 
entsprechendes Angebot an qualitativ hoch-
wertigen, förderfähigen Weiterbildungsmaß-
nahmen zu konzipieren und vorzuhalten, die 
von der Praxis auch nachgefragt würden. 
Das wird bisher durch ein viel zu restriktives 
und starres Zulassungsverfahren massiv be-
hindert. Für Maßnahmen, die wegen höherer 
Qualitätsanforderungen (z. B. hinsichtlich 
Lehrpersonal, Ausstattung oder kleinerer 
Gruppengröße) den Kostenrahmen über-
schreiten (Bundesdurchschnittskostensätze – 
B-DKS), ist das Zulassungsverfahren oftmals 
zu aufwändig oder teils auch zu langwierig. 
Um mehr Weiterbildung während Kurzarbeit 
anzustoßen, müssen die Voraussetzungen 
dafür verbessert werden, dass Weiterbildung 
in der Praxis überhaupt mit Kurzarbeit ver-
bunden werden kann. 

Mindeststundenumfang von förderfähigen 
Weiterbildungsmaßnahmen 

Geförderte Weiterbildungen trotz freier Zeiten 
wegen Kurzarbeit finden viel zu oft leider nicht 
statt, weil der bisherige Mindeststundenum-
fang für förderfähige Maßnahmen nach § 82 
SGB III mit über 160 Stunden zu hoch und 
nicht praktikabel ist. 
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Das Mindeststundenerfordernis sollte aus fol-
gendem Grund für Weiterbildungen bei Kurz-
arbeit auf 80 Stunden reduziert werden: 

Eine 160-Stündige Maßnahme entspricht 
etwa einer einmonatigen Vollzeitschulung. 
Ein Unternehmen das Kurzarbeit anmeldet 
und die Arbeitszeit um 50 % reduziert, müsste 
sich von vorneherein auf eine Dauer der Kurz-
arbeit von mindestens zwei Monaten festle-
gen. In der betrieblichen Praxis sogar länger, 
da nicht davon auszugehen ist, dass unmittel-
bar ein passendes Weiterbildungsangebot 
vom ersten Tag der Kurzarbeit an verfügbar 
sein wird. 

Die „Corona-Krise“ zeigt uns eindrücklich, 
dass Planungshorizonte sehr kurz ausfallen: 
Z. B. haben Einzelhändler oder Restaurants 
darauf gehofft, ihren Geschäftsbetrieb ledig-
lich von Mitte März bis Mitte April stark ein-
schränken oder gar schließen zu müssen. Ein 
längerer KuG-Bezug war zu Beginn nicht si-
cher planbar. Eine über 160-stündige Weiter-
bildungsmaßnahme kam daher ex ante auch 
nie in Frage. Eine Maßnahme von 80 Stunden 
kann leichter während Kurzarbeit eingeplant 
werden. Deshalb sollte der Gesetzentwurf sie 
ermöglichen. 

Verzicht auf das Erfordernis einer Maß-
nahmezertifizierung für Weiterbildungs-
maßnahmen während Kurzarbeit: 

Wenn auf eine Zertifizierung von Maßnahmen 
– neben der weiterhin notwendigen Zertifizie-
rung der Träger – für Weiterbildung während 
Kurzarbeit verzichtet würde, könnten Weiter-
bildungsangebote schneller und passgenauer 
konzipiert werden. Bildungsträger erstellen 
Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte 
oft erst bei einem mittel- oder langfristig ab-
sehbaren Bedarf. Im Falle der Kurzarbeit 
kann dieser Bedarf zumeist nur kurzfristig auf-
treten und beschränkt sich auch nur auf ein 
schmales Zeitfenster. Einen längeren Maß-
nahmezertifizierungsprozess steht dem ent-
gegen und führt dazu, dass geförderte Wei-
terbildung während Kurzarbeit derzeit kaum 
stattfindet. 

Ein Verzicht auf eine Maßnahmezertifizierung 
für Weiterbildungen während der Kurzarbeit 
würde nicht zu überhöhten Maßnahmekosten 

führen, da Unternehmen die Maßnahmen in 
der Regel kofinanzieren. Die kostendämpfen-
den Mechanismen von Markt und Wettbe-
werb dürften bei kurzfristig entschiedener 
Weiterbildung während Kurzarbeit besonders 
gut greifen. 

Zulassung von Maßnahmen 

Gruppengröße 

Eine Reduzierung der als angemessen ange-
sehenen Teilnehmerzahl auf zwölf Personen 
ist halbherzig. In vielen Anwendungsberei-
chen ist sie eindeutig zu hoch gegriffen. Zehn 
Personen dürfte für gute Qualifizierungsange-
bote realitätsnäher sein. Im Zuge des techni-
schen Wandels und der Digitalisierung sind 
jedoch eine Vielzahl sehr differenzierter und 
zusätzlicher Qualifizierungsbedarfe entstan-
den, die keine großen Lerngruppen zulassen. 
Es wird ohnehin immer schwieriger, Personen 
mit ähnlichen Qualifizierungserfordernissen 
und Betreuungsbedarfen in größeren Grup-
pen zusammenzufassen. Das gilt gleicherma-
ßen für Beschäftigten wie Arbeitslosen. 

Eine Absenkung der „Standardgruppen-
größe“ auf zehn Personen muss automatisch 
mit einer proportionalen Anhebung der Bun-
desdurchschnittskostensätze für Weiterbil-
dungsmaßnahmen (B-DKS) einhergehen: 
Wenn die Fixkosten einer Maßnahme (z. B. 
Miete, Lehrpersonal) in der Kostenkalkula-
tion, die für eine Zulassung erstellt werden 
muss, nur noch auf zehn statt auf 15 Teilneh-
mende umgelegt werden, muss der B-DKS 
entsprechend erhöht werden. Bei einer So-
ckelanhebung der B-DKS muss das berück-
sichtigt werden.  

Zur einmaligen Anhebung der B-DKS 

Für die Bundesdurchschnittskostensätzen (B-
DKS) für Maßnahmen zur Förderung der be-
ruflichen Weiterbildung (FbW) als Ober-
grenze sieht der Gesetzentwurf eine einma-
lige Sockelanhebung um 20 % vor. Das ist zu 
niedrig! 

Seit 2012 stagnieren die B-DKS, obwohl Kos-
ten, z. B. für Miete oder Lehrpersonal in der 
Zwischenzeit massiv gestiegen sind. So ist 
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z. B. der Mindestlohn in der Weiterbildung 
zwischen 2012 und 2020 um über 33 % ge-
stiegen. Dass die B-DKS die tatsächliche 
Kostensituation nicht mehr abdecken, zeigt 
auch dieser Vergleich: Die B-DKS bei Maß-
nahmen der beruflichen Weiterbildung sind 
zwischen 2015 und 2018 insgesamt lediglich 
mit nur 3 %-Anstieg nahezu konstant geblie-
ben. Bei Maßnahmen der Aktivierung und be-
ruflichen Eingliederung („45er-Maßnahmen“) 
dagegen, wo kein Kostenzustimmungsver-
fahren bei einer B-DKS-Überschreitung not-
wendig ist, weil sie sich aus wettbewerblichen 
Ausschreibungsverfahren ergeben, lag der 
Zuwachs bei 56 %, was eine auch für FbW-
Maßnahmen realistischere Kostenentwick-
lung abbildet. 

Die B-DKS müssen deshalb einmalig um 
40 % angehoben werden, damit zum einen 
die bisher nicht berücksichtigten Kostenstei-
gerungen der Vergangenheit aufgefangen 
werden. Zum anderen muss auch einer gerin-
geren „Standardgruppengröße“ Rechnung 
getragen werden, die zwangsläufig zu höhe-
ren Kosten pro Kopf führen. 

Zur Höhe eines „Korridors“ oberhalb der 
B-DKS 

Ein Korridor oberhalb des B-DKS wird dazu 
beitragen, dass weniger Maßnahmen in das 
aufwändige Kostenzustimmungsverfahren 
einmünden müssen. Die fachkundigen Stel-
len (FKS), die für die Zertifizierung der Maß-
nahmen zuständig sind, müssen dabei selbst-
verständlich die Wirtschaftlichkeit und die An-
gemessenheit der Maßnahmekosten über-
prüfen. 

Das Kostenzustimmungsverfahren muss bei 
der Zulassung die Ausnahme bleiben. Es ist 
deswegen notwendig, den Korridor beson-
ders flexibel auszugestalten (50 % statt 
20 %). Der Sinn des Korridors liegt darin, 
Mehraufwendungen, begründet z. B. durch 
besonderes Lehrpersonal, eine hochwertige 
Ausstattung oder eine kleine Gruppengröße, 
leichter einkalkulieren zu können, ohne in ein 
aufwändiges Zustimmungsverfahren einmün-
den zu müssen. Der Bedarf nach solchen 
hochwertigen Maßnahmen wird im Zuge des 
digitalen Wandels noch weiter zunehmen. 

Dynamisierung der B-DKS 

Der Gesetzentwurf sieht in § 179 SGB III le-
diglich eine Neuberechnung der B-DKS alle 
zwei Jahre vor. Stattdessen sollte der Rhyth-
mus der Neuberechnung wie bisher jähr-
lich vorgenommen werden, um jährliche 
Preisentwicklungen angemessen zu berück-
sichtigen. Der Rhythmus der Neuberechnung 
sollte auch in der Verordnung geregelt wer-
den, damit im Bedarfsfall schnell nachgesteu-
ert werden kann. 

Zusammenfassend ist zu betonen, dass die 
Weiterbildungsmaßnahmen als Investitionen 
von Arbeitslosenversicherung und Grundsi-
cherung zur Beschäftigungssicherung be-
trachtet werden müssen. Sie verringern damit 
zukünftige Kosten der Arbeitslosigkeit. Vor-
rangig für Wirkung und Wirksamkeit von För-
dermaßnahmen ist, dass die Angebote pass-
genau den Förderbedarfen entsprechen. 
Wenn die Rahmenbedingungen für die Förde-
rung von Weiterbildung zu suboptimalen An-
geboten führen, die den zunehmend individu-
alisierten Bedarfen nicht (ausreichend) ent-
sprechen können, dann hat dies insgesamt 
höhere Kosten für die Sicherungssysteme zur 
Folge und steht im Widerspruch zu Grundsatz 
der strikten Förderung nach den Kriterien von 
Wirkung und Wirtschaftlichkeit.  

Verordnungsermächtigung Kurzarbeiter-
geld 

Zur Frage nach einer Verordnungsermäch-
tigung zur Verlängerung der Bezugsdauer 
von Kurzarbeitergeld bei Störung von le-
diglich Teilarbeitsmärkten

Auch eine Störung auf Teilarbeitsmärkten 
kann großen volkswirtschaftlichen Schaden 
anrichten. Damit im Bedarfsfall auch bei einer 
Störung von Teilarbeitsmärkten die Bezugs-
dauer für das Kurzarbeitergeld verlängert 
werden kann, sollte in § 109 SGB III als Vo-
raussetzung auf „außergewöhnliche Verhält-
nisse auf dem Arbeitsmarkt“ anstelle von „au-
ßergewöhnlichen Verhältnissen auf dem ge-
samten Arbeitsmarkt“ abgestellt werden. 
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Transfergesellschaft: 

Weiterbildungsförderung in Transferge-
sellschaften 

Die Erweiterung der Qualifizierungsförde-
rung für Beschäftigte in einer Transferge-
sellschaft dahingehend, dass die Betroffe-
nen altersunabhängig gefördert werden kön-
nen (Übernahme Weiterbildungskosten von 
bis zu 50 % bzw. 75 % bei KMU) ist richtig, 
sofern eine Weiterbildung entsprechend der 
persönlichen Notwendigkeit, Eignung sowie 
den Arbeitsmarkterfordernissen erfolgt. Bei 
qualifizierten Beschäftigten mit verwertba-
ren Abschlüssen muss aber weiterhin eine 
Vermittlung in Beschäftigung Vorrang ha-
ben.

Die Fortführung einer Förderung der Weiter-
bildung durch die BA nach Beendigung einer 
Transfergesellschaft ist sinnvoll und ermög-
licht die Durchführung von längeren Weiterbil-
dungsmaßnahmen schon in der Transferge-
sellschaft (während des Bezugs von Transfer-
kurzarbeitergeld). Eine notwendige Qualifizie-
rung sollte sofort beginnen. Es macht keinen 
Sinn, erst auf den Eintritt der Arbeitslosigkeit 
warten zu müssen, ehe eine durch die BA ge-
förderte Weiterbildung begonnen werden 
kann. 

Der Gesetzentwurf sieht Fristen vor, inner-
halb derer eine Weiterbildung begonnen wer-
den muss, damit auch eine Förderung über 
das Auslaufen des Anspruchs auf Transfer-
kurzarbeitergeld hinaus möglich ist. Die Fris-
ten sind zu starr. Insbesondere bei kurzen 
Bezugsdauern von Transferkurzarbeitergeld 
sind sonst Weiterbildungen, die bereits wäh-
rend der Transferphase beginnen sollten, na-
hezu unmöglich. Z. B. muss laut Entwurf eine 
mehr als einjährige Weiterbildung „spätestens 
sechs Monate vor Ausschöpfen des Anspru-
ches auf Transfer-Kurzarbeitergeld“ begon-
nen werden. Das ist bei einer Transfergesell-
schaft mit einer Laufzeit von lediglich sechs 
Monaten von vorneherein gar nicht möglich. 
Es wäre hier sinnvoller, Fristen z. B. so zu for-
mulieren, dass Weiterbildungen innerhalb von 
sechs Monaten begonnen werden müssen. 

Nachholen eines Berufsabschlusses 

Zur Frage nach dem Anspruch auf Förde-
rung des Nachholens eines Berufsab-
schlusses 

Der in § 81 Abs. 2 SGB III-E vorgesehene 
Anspruch ggü. der BA auf Förderung des 
Nachholens eines Berufsabschlusses ist 
grundsätzlich sinnvoll, wenn er dazu beiträgt, 
dass geringqualifizierte Arbeitslose vorrangig 
zu einem Berufsabschluss geführt werden. 
Das entspricht im Bereich der Arbeitslosen-
versicherung ohnehin bereits der geübten 
Praxis. 

Dabei stellt der Entwurf richtigerweise klar, 
dass die notwendigen Voraussetzungen für 
eine Förderung die persönliche Eignung 
der Teilnehmenden sowie auch die Ar-
beitsmarktorientierung des Zielberufs 
sind. 

Insbesondere bei geringqualifizierten Lang-
zeitarbeitslosen kann das Nachholen eines 
Berufsabschlusses die langfristige Arbeits-
marktintegration unterstützen. Bei „arbeits-
marktnahen“ Geringqualifizierten sollte eine 
Weiterbildung möglichst nach einer Arbeits-
aufnahme und parallel zur Beschäftigung er-
folgen, z. B. über den Weg einer Teilqualifi-
zierung.

Weiterentwicklung der Ausbildungsför-
derinstrumente 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Weiter-
entwicklung der Ausbildungsförderung ist 
sinnvoll. Auch der Verwaltungsrat der BA hat 
sich für eine Verstetigung der assistierten 
Ausbildung (AsA) und eine Zusammenfüh-
rung mit der ausbildungsbegleitenden Hilfe 
(abH) ausgesprochen. 

Betriebsverfassungsgesetz 

Zur Frage zur Schaffung einer Regelung 
im Betriebsverfassungsgesetz, die es be-
fristet ermöglicht, Betriebsratssitzungen 
und Sitzungen weiterer Gremien als Vi-
deo- oder Telefonkonferenz durchzufüh-
ren. 
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Die geplanten Regelungen zur Schaffung von 
Rechtssicherheit aufgrund der Situation um 
die Covid-19-Pandemie und den damit ver-
bundenen Schwierigkeiten bei der Durchfüh-
rung von Präsenzsitzungen der betriebsver-
fassungsrechtlichen Gremien und bei der 
Durchführung von Betriebsversammlungen 
begrüßen wir. Sie sind der richtige Schritt, die 
von der Praxis dringend benötigte Rechtssi-
cherheit noch über den von uns ebenfalls be-
grüßten Erlass des Bundesarbeitsministers 
hinaus und auf gesetzlichem Wege zu schaf-
fen. 

Es ist – gerade unter dem Eindruck der beste-
henden Ausnahmesituation – wichtig, für 
diese Ausnahmesituation Rechtssicherheit zu 
schaffen und es dem Betriebsrat, dem Ge-
samt- und Konzernbetriebsrat sowie der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, der 
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung und der Konzern-Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung, dem Sprecherausschuss, 
dem Europäischen Betriebsrat und den Be-
triebsräten der Europäischen Gesellschaft 
und der Europäischen Genossenschaft, klar-
stellend über die bestehenden Möglichkeiten 
hinaus zu ermöglichen, Sitzungen und Be-
schlussfassungen mittels Video- und Telefon-
konferenz einschließlich online gestützter An-
wendungen wie WebEx Meetings oder Skype 
durchzuführen. 

Die richtigen Ansätze zur Weiterentwicklung 
virtueller Betriebsratsarbeit sollten anlässlich 
ihrer Befristung zum 31. Dezember 2020 eva-
luiert und ihre dauerhafte Übernahme in das 
Betriebsverfassungsrecht erwogen werden. 
Wir unterstützen eine verstärkte Nutzung di-
gitaler Medien bei der Betriebsratsarbeit, und 
darüber hinaus auch den Betriebsratswahlen, 
nachdrücklich. 

Die Betriebsverfassung bedarf einer umfas-
senden Modernisierung, um sie für die digita-
len Herausforderungen praxistauglich zu ma-
chen. Die Virtualisierung der Betriebsratsar-
beit ist dafür ein erster Schritt, der nicht in das 
enge Korsett einer zeitlichen Befristung ge-
drängt werden sollte.

Zur Frage nach Nutzung von Videokonfe-
renztechnik zur Durchführung von Be-
triebsversammlungen.

Die Möglichkeit der Virtualisierung von Be-
triebsversammlungen gemäß §§ 42, 53, 71 
BetrVG begrüßen wir ebenfalls uneinge-
schränkt. Aus Gründen des Infektionsschut-
zes ist diese Möglichkeit sehr wichtig.  

Für die Praxis problematisch könnte sich die 
Voraussetzung in § 129 Abs. 3 BetrVG erwei-
sen, dass bei Versammlungen nach den §§ 
42, 53, 71 BetrVG nur teilnahmeberechtigte 
Personen Kenntnis von dem Inhalt der Ver-
sammlung nehmen können. In der Begrün-
dung wird dies nicht näher konkretisiert. Zu 
strenge Vorgaben bei Betriebsversammlun-
gen könnten bei einer sehr großen Anzahl 
von Beschäftigten zu erheblichen techni-
schen und organisatorischen Umsetzungs-
schwierigkeiten führen. 

Daher sollte erwogen werden, zwischen den 
Sitzungen betriebsverfassungsrechtlicher 
Gremien und Betriebsversammlung insoweit 
eine klarstellende Differenzierung vorzuneh-
men. 

Ansprechpartner: 

Arbeitsmarkt 
T +49 30 2033-1400 
arbeitsmarkt@arbeitgeber.de

Arbeitsrecht 
T +49 30 2033-1200 
arbeitsrecht@arbeitgeber.de


